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B R I E F

Nr. 55.11
19. Oktober 2011
Philip Schneiter, lic. iur., Rechtsanwalt
Sozialversicherungen: Änderungen per 1. Januar 2012

Sie finden nachstehend die ab 1. Januar 2012 geltenden Sozialversicherungsbeiträge sowie Hinweise auf andere wichtige Änderungen (Redaktionsschluss: 12. Oktober 2011). Der Brief 65.10 vom 20. Oktober 2010 ist somit überholt.

1.
Sozialversicherungsbeiträge

Im Bereich der Beiträge der Arbeitgeberinnen und der Arbeitnehmer für AHV/IV/EO und ALV sind keine Veränderungen geplant. Die Beiträge bemessen sich gesamthaft in Prozenten des massgebenden AHV-Lohnes und setzen sich wie folgt zusammen:

AHV
8,4 %

IV
1,4 %

EO
0,5 %


10,3 %

ALV
2,2 %
für Löhne/Lohnbestandteile bis Fr. 126'000.00 (= max. versicherter Verdienst)


1,0 %
für Lohnbestandteile zwischen Fr. 126'000.00 und Fr. 315‘000.00

Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer leisten somit an die AHV, IV und EO je 5,15 % des massgebenden Lohnes, an die ALV je 1,1 bzw. 0,5 %. Der Mindestbeitrag an AHV, IV und EO beträgt Fr. 475.00.

Vom massgebenden Lohn, der je Arbeitgeberin den Betrag von Fr. 2‘300.00 im Kalenderjahr nicht übersteigt, werden die Beiträge nur auf Verlangen des Arbeitnehmers erhoben.

HINWEIS: Die unumstrittenen («technischen») Elemente der im Oktober 2010 gescheiterten 11. AHV-Revision sollen so rasch wie möglich in Kraft treten. Arbeitnehmer, deren Arbeitgeberin nicht beitragspflichtig ist, werden neu AHV-Beiträge von 8,4 % abliefern müssen. Davon betroffen sind namentlich – in der Schweiz beschäftigte – Arbeitnehmer, deren Arbeitgeberin in der Schweiz keine Betriebsstätte betreibt. Im Weiteren ist die Ermittlung des Einkommens von Selbständigerwerbenden neu geregelt worden. Ausserdem werden die Beiträge von Nichterwerbstätigen neu höchstens dem 50-fachen Mindestbeitrag entsprechen. Die Frist zur Ergreifung des Referendums gegen die Neuerungen ist am 6. Oktober 2011 unbenutzt abgelaufen. Die Verbesserungen werden voraussichtlich am 1. Januar 2012 in Kraft treten.

NACHTRAG: Auf Grund des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Abfederung der Frankenstärke und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit beteiligt sich der Bund im Jahr 2011 mit zusätzlichen 500 Millionen Franken an der Finanzierung der Arbeitslosenversicherung. Bis zum 19. Januar 2012 kann gegen das Gesetz das Referendum ergriffen werden.

Die Prämien der Unfallversicherung richten sich nach dem massgebenden Prämientarif des zuständigen Unfallversicherers (siehe dort, vgl. Art. 91 – 93 UVG).

Für die Beiträge an die berufliche Vorsorge ist das Reglement der zuständigen Vorsorgeeinrichtung massgebend.

2.
Höchstversicherbarer Verdienst in der Unfall- und der Arbeitslosenversicherung

Der höchstversicherbare Verdienst gemäss Art. 22 UVV bleibt unverändert (diese Werte sind gemäss Art. 3 AVIG auch für die Arbeitslosenversicherung massgebend):

pro Jahr
Fr.
126'000.00

pro Monat
Fr.
10'500.00

pro Tag
Fr.
346.00

3.
Familienzulagen

Nach dem Familienzulagengesetz (FamZG) legen die Familienausgleichskassen die für die Finanzierung der Zulagen notwendigen Beiträge selber fest. Die bei der Familienausgleichskasse der AIHK abrechnenden Unternehmen werden über die für das Jahr 2012 geltenden Beiträge direkt informiert.

In Zukunft müssen sich auch Selbständigerwerbende einer Familienausgleichskasse anschliessen. Im Gegenzug werden aber auch Selbständigerwerbende Familienzulagen beanspruchen können. Neu unterstehen nämlich auch Selbständigerwerbende dem FamZG. Nach dem FamZG, das ein blosses Rahmengesetz ist, gilt für Selbständigerwerbende in erster Linie die Familienzulagenordnung des Kantons, in dem ihr Unternehmen seinen rechtlichen Sitz hat. Die Revision des FamZG verlangt die Anpassung der kantonalen Familienzulagenordnungen. Wann die Neuerungen in Kraft treten werden, steht zurzeit noch nicht fest.

4.
Berufliche Vorsorge

Die Art. 2, 7, 8 und 46 BVG legen fest, welche Löhne obligatorisch zu versichern sind. Diese Grenzbeträge bleiben unverändert:

untere Grenze (Eintrittsschwelle)
Fr.
20'880.00 (3/4 der max. AHV-Rente)

obere Grenze
Fr.
83'520.00 (3 x max. AHV-Rente)

Aus diesen Grenzbeträgen, dem Koordinationsabzug von Fr. 24'360.00 (7/8 der max. AHV-Rente) und dem minimal zu versichernden Lohn (1/8 der max. AHV-Rente) ergibt sich der obligatorisch zu versichernde (koordinierte) Lohn (Art. 8 BVG):

Maximum
Fr.
59'160.00

Minimum
Fr.
3'480.00

Die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge (BVG-Kommission) hat dem Bundesrat empfohlen, den Mindestzinssatz (Art. 12 BVV 2) von aktuell 2,0 % per 2012 auf 1,5 % anzupassen.

HINWEIS: Die Strukturreform in der beruflichen Vorsorge soll unter anderem die Aufsicht über die Pensionskassen stärken und die Transparenz bei der Verwaltung von Pensionskassen fördern. Die geänderten beziehungsweise neuen Bestimmungen treten am 1. Januar 2012 in Kraft, sofern sie nicht bereits in Kraft gesetzt worden sind.

5.
Neuerungen im Leistungsbereich

· Die Mutterschaftsentschädigung beträgt weiterhin höchstens Fr. 196.00 pro Tag.

· Das revidierte Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), das am 26. September 2010 an der Urne angenommen worden ist, ist am 1. April 2011 in Kraft getreten. Seither hat eine versicherte Person, die das 55. Altersjahr zurückgelegt hat, Anspruch auf höchstens 520 Taggelder, sofern sie eine Beitragszeit von mindestens 24 Monaten nachweisen kann. Neu soll jedoch bereits eine Beitragszeit von 22 Monaten genügen, damit eine versicherte Person, die das 55. Altersjahr zurückgelegt hat, Anspruch auf höchstens 520 Taggelder hat. Die Neuerung wird – rückwirkend – auf den 1. Januar 2012 in Kraft treten, falls gegen die Vorlage kein Referendum ergriffen wird – die Referendumsfrist läuft bis zum 19. Januar 2012.

HINWEIS: Mit der IV-Revision 6a soll die Wiedereingliederung Behinderter aktiv gefördert werden. Ein Instrument, mit dessen Hilfe dieses Ziel erreicht werden soll, ist der Arbeitsversuch. Das Besondere des Arbeitsversuchs liegt darin, dass die Arbeitgeberin und der Invalide während des Arbeitsversuchs nicht in einem Arbeitsverhältnis im Sinne des Obligationenrechts (OR) stehen, innerhalb dessen die Arbeitgeberin zum Beispiel Lohnfortzahlung im Krankheitsfall leisten muss. Die IV-Revision 6a wird voraussichtlich am 1. Januar 2012 in Kraft treten.

6.
Weitere Informationen

Für Fragen und weitere Informationen stehen Ihnen unsere Geschäftsstelle (Philip Schneiter, Telefon 062 837 18 04, E-Mail philip.schneiter@aihk.ch) sowie unser Kassenleiter Peter Breidenbach, Telefon 062 837 18 58, E-Mail peter.breidenbach@ahv-aihk.ch, gerne zur Verfügung.
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